
  
Anwalt für Strafrecht: Diebstahl

  

Im Fall einer Diebesfalle macht sich ein entwendender Beschuldigte nicht wegen vollendeten Diebstahls
strafbar. Es liegt eine dem Gewahrsamsbruch entgegenstehende Einwilligung in die
Gewahrsamsaufhebung durch den Beschuldigten vor.

  

Eine Strafbarkeit wegen Diebstahls setzte die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache voraus.
Wegnahme ist der Bruch fremden und die Begründung neuen nicht notwendigerweise tätereigenen
Gewahrsams. Der Bundesgerichtshof setzte sich in seinem Beschluss vom 29. September 2020 (5 StR
322/20) mit der Frage auseinander, ob eine sogenannte „Diebesfalle“ einer Wegnahme entgegensteht. In
dem, dem Beschluss zugrunde liegenden Fall, versah die Polizei einen Kinderwagen nach Art einer
sogenannten Diebesfalle mit einem Ortungsgerät, stellte diesen ab und schloss ihn an. Er sollte von den
beschuldigten Mitgliedern einer Band weggenommen werden. Die Beschuldigten nahmen den
Kinderwagen an sich. Nach Auffassung des BGHs machten sich die Beschuldigte jedoch nicht wegen
vollendeten Diebstahls strafbar. Zwar konnte die Polizei mangels punktgenauer Ortung nicht jederzeit auf
den Kinderwagen zugreifen, weshalb Gewahrsamsaufhebung durch die Beschuldigten infrage kam. Die
Polizei hatte aber in die Gewahrsamsaufhebung eingewilligt, so dass es an dem für einen vollendeten
Diebstahl erforderlichen Gewahrsamsbruch letztlich fehlte.
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